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 Veröffentlicht am 30.04.1980

Norm

JN §111 Abs3

Rechtssatz

In der Lehre wird der Standpunkt vertreten, daß eine Rückübernahme des gemäß § 111 Abs 3 JN abgetretenen

Verfahrens durch das inländische Gericht zulässig sei (vgl Loewe, Übertragung der vormundschaftsbehördlichen und

p5egschaftsbehördlichen Zuständigkeit, EvBl 1955,138; Köhler, Internationales Privatrecht 3. Au5age 80).

Voraussetzung hiefür wird allerdings ein inländisches Jurisdiktionsbedürfnis sein.
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